
Königsweg ©der Sackgasse?

Regionale Autonomie
und Dezentralisierung dm Indonesien

von Klaus H. Schreiner

Das Wort ist in fast aller Munde als wäre es ein Mantra, das alle gegenwär

tigen Probleme Indonesiens lösen könnte: otonomi daerah — Regionale 

Autonomie.
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I
ndonesien, mit mehr als 200 Mil

lionen Einwohner das viertgrößte 

Land der Erde, gehört sicherlich 

zu den am stärksten zentralisierten 

Ländern der sogenannten Dritten 

Welt. Von allen in Indonesien erhobe

nen Steuern werden fast 90 Prozent 

an den Nationalhaushalt abgeführt, 

der Rest bleibt für die fast dreißig 

Provinzen und über dreihundert 

Landkreise und kreisfreien Städte üb

rig. Deren Haushalte werden dem

entsprechend durchschnittlich zu 82 

Prozent durch Zuweisungen aus Ja

karta finanziert. Dieses extreme Un

gleichgewicht im Hinblick auf Finanz

hoheit und politische Entscheidungs

kompetenz ist ein altes und bekann

tes Problem, das den Einheitsstaat 

Indonesien in der Vergangenheit 

schon an den Rand des Auseinan

derbrechens gebracht hat.

Koloniales Erbe

Bereits die niederländische 

Kolonialverwaltung erkannte im Zuge 

der sogenannten Ethischen Politik die 

Notwendigkeit einer Dezentralisierung 

ihrer Kolonie. Dabei ging es sowohl 

um eine Verlagerung von Kompeten

zen vom Kolonialministerium in Den 

Haag an den Generalgouverneur in 
Batavia, als auch um eine Übertra

gung von Verwaltungsfunktionen aus 

der Kolonialhauptstadt in die Regio

nen. Letztendlich wurde damit auch 
eine Übergabe von Kompetenzen
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von den Niederländern an die Indo

nesier angestrebt. Seit 1905 wurden 

Stadträte für die wichtigsten Städte 

eingerichtet (bis 1939 waren es 32). 

Außerdem wurden beratende Gremi
en in den 67 Residentschaften (kabu- 

paten) eingesetzt. Die Mitgliedschaft 
war jedoch auf eine geringe Zahl von 

wohlhabenden Männern und einhei

mischen Angehörigen der Kolonial

verwaltung beschränkt. Die größten 

Nutznießer dieser Reformen waren 

die indonesischen Residenten (bupa- 

ti), also die örtliche Elite, die in der 

Regel auch den Vorsitz in diesen der 

Kolonialverwaltung nur beigeordneten 

Gremien hatten.

1922 unternahm die Kolonial

regierung mit dem »Gesetz zur Regie

rungsreform« (Bestuurshervormings- 

wet) den Versuch, neue Verwaltungs

einheiten zu schaffen. Zunächst wur

de Java in drei Bereiche aufgeteilt 

(West-, Zentral- und Mitteljava). Ab 

1930 wurden auch die sogenannten 

Außeninseln in drei weitere Verwal

tungsbezirke aufgeteilt. Eine wirkliche 

Dezentralisierung legislativer und exe

kutiver Vollmachten war jedoch mit 

diesen Maßnahmen nicht verbunden.

Das unabhängige Indonesi
en wurde als ein Einheitsstaat (nega- 

ra kesatuan) geschaffen, dessen 

übermächtiges Zentrum in der al

ten/neuen Hauptstadt Batavia/Jakarta 
residierte. Die Wirren des Unabhän

gigkeitskrieges gegen die Niederlän

der (1945-1949) und die darauffol
gende turbulente Phase der parla

mentarischen Demokratie (1950- 

1957), verhinderte in vielen Fällen ei

ne nüchterne und effiziente Regie

rungs- und Verwaltungstätigkeit. Das 
Gesetz Nr. 1 von 1957, nach langen 

Debatten im Parlament verabschie

det, löste die alten kolonialen Verord

nungen ab. Die Sezessionsbewe

gung der PERMESTA, 1956 bis 1958 

in Sumatra und Sulawesi aktiv, gab 

dem damaligen Präsidenten Sukarno 

dann einen zusätzlichen Vorwand, 

dieses Gesetz durch den Präsiden

tenerlass 6/1959 praktisch wieder au
ßer Kraft zu setzen.

Auch die neue Ordnung un

ter Suharto sah die Notwendigkeit ei

ner Dezentralisierung und sei es nur, 

um zu einer effizienteren Verwaltung 

insbesondere im Zuge der staatstra

genden Politik des Nationalen Auf

baus (pembangunan) zu kommen. 

Zu diesem Zweck wurde das Gesetz 

Nr. 5 von 1974 erlassen, das mit sei

nen großen Zügen wohl einen effekti

ven Rahmen für Dezentralisierungs

maßnahmen abgegeben hätte. Viele, 

zu viele Details wurden jedoch Fol

gegesetzen und Ausführungsbe- 

stimmungen überlassen, die jedoch 

zum Teil bis zum Sturz des Regimes 

nach dreißig Jahren noch nicht for

muliert oder verabschiedet wurden. 

So konnte das Gesetz trotz mehrma

liger Versuche, es durch zusätzliche 

Gesetze und Präsidentenerlasse 

doch zu implementieren, das selbst 

gesteckte Ziel nicht erreichen.

Die gegenwärtige Diskussion 

um die Dezentralisierung und Regio

nale Autonomie belebt eine Ausein

andersetzung um die konstitutionelle 

und administrative Gestalt des Lan

des, die bis zur Debatte in den Krei

sen indonesischer Nationalisten der 

dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts 

zurückreicht. Unter den führenden 

Köpfen der damaligen Nationalbe

wegung war es durchaus umstritten, 

welche Form ein zukünftiger indone

sischer Staat auf dem Territorium der
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niederländischen Kolonie erhalten 

sollte. Einer der stärksten Verfechter 

eines Einheitsstaats war der spätere 

erste Präsident, der Javaner Sukarno, 

dessen Tochter Megawati zur Zeit als 

Vizepräsidentin amtiert. Ein Befürwor

ter einer dezentralen Staatsform war 

der aus Westsumatra stammende 

Mohammad Hatta, dem der Aus

gleich zwischen den sogenannten 

Außeninseln und dem Macht- und 

Wirtschaftszentrum Java am Herzen 

lag. Er entwickelte eine Vorstellung 

von einem Staat, in dem »jede Grup

pe - sei sie klein oder groß - Auto

nomie erhält, das Selbstbestim

mungsrecht erhält, das Selbstverwal

tungsrecht entsprechend ihrer Wün
sche und Überzeugungen erhält.«

Seine Vision war, dass »ein 

einziges Indonesien entstehen [wird], 

und in diesem Indonesien werden 

einige lebendige Gebietskörperschaf

ten existieren, die volle Autonomie 
besitzen.«1 In der Verfassung von 

1945 wurde der Einheitsstaat festge

schrieben und spätere Versuche, mit 

einer neuen Verfassung auch eine 

neue Staatsform einzuführen, schei

terten nicht zuletzt an den histori

schen Vorbehalten gegen eine bun

desstaatliche Verfassung, da die 

Niederländer bei der Souveräni

tätsübertragung 1949 mit einem sol

chen föderalstaatlichen Modell ver

sucht hatten, die Regierung in Jakarta 

zu schwächen und doch noch die 

Kontrolle über ihre ehemalige Kolonie 

zu behalten.

Wenn die Diskussion in Indo

nesien heute entlang dieser Frage Bun

desstaat versus Einheitsstaat geführt 

wird, wird damit der Blick auf die poli

tischen Möglichkeiten und Optionen 

einerseits und auf die dringlichen und 

aktuellen Probleme des Landes und 

die notwendigen Lösungen anderer

seits versperrt. Der Artikel 18 der der

zeit gültigen Verfassung von 1945 

bietet in seiner allgemeinen Formulie

rung die Handhabe auch für weitrei

chende politische Maßnahmen, so 

wie sie gegenwärtig mit den neuen 

Gesetzen geplant sind.

40__________________

I Die neuen Gesetze

Eines der ersten Gesetzes
vorhaben, das die Übergangsregie

rung Habibie nach dem Sturz Suhar- 
tos in Angriff nahm, galt der Überwin

dung des bis zur Erstarrung zentrali

sierten politischen Systems des Lan

des. Knapp ein Jahr nach Antritt der 

neuen Regierung verabschiedete im 

Mai 1999 das noch unter Suhartos 

Regierung gewählte Parlament ein 

Paket von Gesetzen, das die Grund

lage für den einzuleitenden Dezentra
lisierungsprozess bilden sollte.2 Die 

Kürze des Gesetzgebungsverfahrens 

zeigt den enormen innen- und au

ßenpolitischen Druck auf die Regie

rung Habibie. Im Land selber drohten 

immer mehr Provinzen damit, die Un

abhängigkeit zu erklären, wenn der 

bisherige Macht- und Finanzaus

gleich nicht zu ihren Gunsten verbes

sert würde. Die internationalen Ge

berorganisationen erwarteten ein 

transparentes und verantwortliches 

Regierungshandeln.

Das vom Innenministerium 

entworfene »Gesetz über das Regie

rungswesen in den Regionen« (Nr. 

22/1999, siehe Kasten 1) stellt einen 

in großen Teilen nur sehr vagen 

Rahmen für die institutioneilen Verän

derungen in der Zentralregierung und

-Verwaltung sowie bei den Provinzen, 

Städten und Kreisen zur Verfügung. 

Die wichtigsten Veränderungen ge

genüber den geltenden Gesetzen 

betreffen den Status der Gebietskör

perschaften, die Verteilung der Funk

tionen und Kompetenzen sowie die 

Ressourcenverteilung und die Kon- 

trollkompetenzen zwischen den ein

zelnen Ebenen. Unverändert blieb der 

Bestand der Provinzen, die Rolle der 

gewählten Gremien sowie die Funkti

on der meisten bereits bestehenden 

Behörden.

Zu diesem Gesetz ergän

zend regelt das vom Finanzministeri

um formulierte »Gesetz über den Fi

nanzausgleich zwischen der Zentral

regierung und den Regionen« (Nr. 

25/1999, siehe Kasten 1), zum Teil 

bis ins größte Detail, Fragen der Fi

nanzreform. Die bisherigen Subven

tionen der Regierung in Jakarta wer

den durch Ausgleichszahlungen 

(Dana Perimbangan) ersetzt, deren 

Mittel aus unterschiedlichen Quellen 

generiert werden. Der neu einzuset-

Kasten 1: Neuregelungen im Rahmen der Regionalautonomie

Regierungswesen in den Regionen 
(Gesetz Nr. 22/1999)

Finanzausgleich 
(Gesetz Nr. 25/1999)

• Gebietskörperschaften
Landkreise (kabupaten) und Städte wer
den autonome Gebietskörperschaften, 
die nicht mehr Teil der hierarchischen 
Regionalverwaltungsstruktur der Zentral
regierung sind. Bezirke (kecamatan), 
Unterbezirke und Dörfer werden Teil der 
Verwaltungsstruktur von Städten und 
Landkreisen. Büros von Behörden der 
Zentralregierung in den Städten und 
Landkreisen werden aufgelöst oder den 
Städten und Landkreisen unterstellt.
• Verteilung der Funktionen
Die Zentralregierung und die Provinzen 
haben bestimmte, ihnen vorbehaltene 
Funktionen. Städte und Landkreise kön
nen die Verantwortung für alle Bereiche 
übernehmen, die nicht ausdrücklich den 
Provinzen oder der Zentralregierung 
Vorbehalten sind. Für elf explizit genann
te Sektoren müssen sie die Verwal
tungsverantwortung übernehmen.
• Ressourcen
Die Übertragung der angemessenen 
Ressourcen (Infrastruktur, Personal, Fi
nanzen) ist Teil der genannten Verwal
tungsverantwortungen.
• Beratung und Überwachung
Die Beratungs- und Leitungskompetenz 
der Zentralregierung wird liberalisiert.
• Rat für die Regionalautonomie
Dem Präsidenten wird ein Beratergre
mium in Sachen Regionalautonomie 
zugeordnet.

• Regionale Einkünfte
Alle Unterstützungszahlungen und Sub
ventionen der Zentralregierung an die 
Regionen werden durch »Ausgleichs
zahlungen« ersetzt. Sie enthalten größe
re Anteile an den Aufkommen aus den 
Gebäude- und Grundsteuern. Außer
dem wird den Regionen jetzt ein be
stimmter festgesetzter Prozentsatz an 
den Erlösen aus den Naturschätzen, 
sowie der Erdöl- und Erdgasförderung 
in der jeweiligen Region zugestanden.
• Rat für die Regionalautonomie
Das Beratungsgremium für Regionalau
tonomie, das auch den Präsidenten 
berät, entscheidet über die Zuweisung 
der allgemeinen und besonderen Zu
weisungen

Zusammengestellt nach T. Buising, *A Century of decentralisationInside Indonesia, Juty-September 2000
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Autonomie oder Tod!

zende »Rat für die Regionalreform« 
entscheidet darüber hinaus über die 

Plazierung der »Allgemeinen und Be

sonderen Zuweisungen« (Alokasi 

Umum, Alokasi Khusus). Die Quellen 

interner Einkommen der Regionen 
bleiben im wesentlichen unverändert.

Die übergeordneten Ziele 

dieser Dezentralisierungskampagne, 

so wie sie in der Präambel zu Nr. 22, 

Absatz C formuliert werden, sind 

hoch gesteckt: »Demokratie, Partizi

pation der Bevölkerung, Gleichheit 

und Gerechtigkeit, Anerkennung der 

Potentiale und Vielfalt der Regionen«. 

Als Unterziele werden im Gesetz Nr. 

25 die Ermächtigung der regionalen 

Gebietskörperschaften und die Ver

besserung ihrer ökonomischen Fä

higkeiten und Kapazitäten genannt. 

Außerdem soll ein gerechtes, ver

hältnismäßiges, rationales, transpa

rentes, partizipatorisches, verantwort

liches und verlässliches regionales 

Finanzsystem geschaffen werden. Es 

soll in ein Finanzsystem eingebunden 

sein, das die Aufgabenteilung zwi

schen dem Zentrum und den Regio

nen abbildet und regionale Ungleich

heiten reduziert.
Diese Ziele sollen durch Im

plementierung der Gesetze und Ver
waltungsvorschriften in einem 

Zeitrahmen von zwei Jahren nach

Verabschiedung, d.h. bis zur Mitte 

des kommenden Jahres 2001, er

reicht werden. Diese ehrgeizigen 

Zeitvorstellungen verdeutlichen die 

Dringlichkeit der Problematik einer
seits und den enormen innen- und 

außenpolitischen Druck andererseits.

h Gefahren und 
I Möglichkeiten

Es ist im heutigen Indonesien 

unbestritten, dass das Land unter ex

tremen regionalen Disparitäten leidet. 

Das schon in kolonialer Zeit sichtbare 

West-Ostgefälle, im Hinblick auf wirt

schaftliche Potentiale und Entwick

lungsstand, hat sich in den vergan

genen Jahrzehnten eher vergrößert 

als abgeflacht, das politische System 

ist verkrustet, die politische Eigeni

nitiative systematisch unterdrückt 
worden.

Die vielen, in der Reformbe
geisterung der letzten beiden Jahre 

freigesetzten Energien und Hoffnun

gen der Menschen in den Städten, 

Gemeinden und Dörfern, nun endlich 

ihre Angelegenheit in die eigene 

Hand nehmen zu können und sich 

eine den eigenen Wünschen und Be

dürfnissen angemessenere politische 

und soziale Umwelt zu schaffen, bil

den das größte Potential für die Rea

lisierung dieses mühsamen Prozes

ses, die alten Strukturen aufzubre

chen und die Interessen der Inhaber 

von Schlüsselpositionen in Bürokratie 

und Wirtschaft zu beschneiden. Sie 

können sich von dem Unternehmen 

zurecht bessere staatliche Dienstlei

stungen, eine den regionalen Be

dürfnissen besser angepasste Re

gional- und Entwicklungspolitik und 

die Berücksichtigung regionaler und 

lokaler Traditionen politischer 

Selbstorganisation erhoffen. Indone

sien hat mit dem nun eingeschlage

nen Weg der Dezentralisierung und 
einer Stärkung der Regionen den 

richtigen aber auch riskanten Weg 

eingeschlagen. Die größten Risiken 
entstehen jedoch weniger aus dem 

Vorhaben selber, als aus der Art und 

Weise, dessen Ziele zu erreichen.

_____________________41

Zeitfaktor

Das Land hat sich bei der 

Aufgabe der Dezentralisierung, so

wohl im eigentlichen Gesetzge

bungsverfahren als auch in der Um

setzungsphase, unter einen enormen 

Zeitdruck gesetzt. Dabei sind zwei 

Gesetze entstanden, die zu allgemein 

formuliert und deshalb unzureichend 

sind. Sie bedürfen einer großen An

zahl weitergehender legislativer 

Schritte. Bestehende Gesetze, die im 
Widerspruch stehen, müssen außer 

Kraft gesetzt oder geändert, Ausfüh

rungsbestimmungen zu den neuen 

Gesetzen erlassen werden. Der zu

ständige Staatsminister Ryaas Rasyid 
3 spricht von acht Gesetzen und 

fünfzig Regierungserlassen. Zudem 

wird immer deutlicher, wie wenig die 

beiden grundsätzlichen Gesetze auf

einander abgestimmt sind, da die 

neuen Zuständigkeiten der Regionen 

nach Gesetz Nr. 22 nicht von der 

Verfügungsgewalt über entsprechen

de Finanzierungsmöglichkeiten nach 

Gesetz Nr. 25 begleitet werden. 
Knapp zehn Monate vor Ablauf der 

Frist erscheint der projektierte 

Zeitrahmen immer unrealistischer. 

Seine Einhaltung birgt die Gefahr, 

dass die Städte und Kreise im kom

menden Jahr nicht in der Lage sein 

werden, die ihnen übertragenen Auf

gaben zu erfüllen, so dass der öffent

liche Dienstleistungssektor teilweise 

oder ganz zusammenzubrechen 

droht.
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Kasten 2: Einnahmequellen der regionalen Haushalte gemäß Gesetz Nr. 25/19991

Quelle: Kompas 2.3.2000 

Entwurf: K.H. Schreiner © 2000

1) »Gesetz über den Finanzausgleich zwischen dem Zentrum und den Regionen«
2) Geteilt im Verhältnis 90:10 für die Regionen. Vom staatlichen Anteil werden 10% direkt an Städte und Landkreise geleitet.
3) Geteilt im Verhältnis 80:20 für die Regionen. Vom staatlichen Anteil werden 20% direkt an Städte und Landkreise geleitet.
4) Geteilt im Verhältnis 80:20 für die Regionen.
5)  Nach Abzug der anfallenden Steuer im Verhältnis 70:30 für die Zentrale geteilt.
6)  Nach Abzug der anfallenden Steuer im Verhältnis 85:15 für die Zentrale geteilt.
7) 25% des Haushalt der Zentrale werden für diese Zuwendungen zur Verfügung gestellt, von denen 10% an die Provinzen und 90% an 
Städte und Landkreise fließen.

8) Besondere Zuweisungen geschehen nach dem Grundsatz der Bedürftigkeit bzw. gemäß nationaler Prioritätensetzung. Die Gelder 
werden dem Fond für Wiederaufforstung entnommen und im Verhältnis 40:60 für die Zentrale geteilt.

[
Stärkung der 
»Zweiten Ebene«

Ähnlich wie das Vorgänger

gesetz von 1974 sieht das Gesetz Nr. 
22 die Übertragung der exekutiven 

Kompetenzen an die regionalen Ge

bietskörperschaften auf der zweiten 

Ebene (Daerah Tingkat II), d. h. auf 
die Städte (Kotamadya) und Land

kreise (Kabupaten) vor. Damit werden 

die Provinzen in der Kompetenzerwei
terung nicht nur übergangen, son

dern sie bleiben fest in der von der 

Zentralregierung beherrschten Ver

waltungshierarchie verankert. Der 

Grund dafür liegt in der Geschichte 

des unabhängigen Indonesien. In 

den fünfziger Jahren hatten gerade 

die rohstoffreichen sogenannten Au

ßeninseln über das unproportionale 

Verhältnis zwischen ihrem großen 

Beitrag zum nationalen Haushalt und 

ihren sehr geringen politischen Mit
sprachemöglichkeiten geklagt. Den

Höhepunkt erreichte diese Bewe

gung, als sich 1958 in Westsumatra, 

im Zusammengehen regionaler Mili

tärkommandeure und der lokalen 

politischen Eliten, die revolutionäre 

Gegenregierung der PERMESTA bil

dete, die in großen Teilen Sumatras 

und Sulawesis einen eigenen Staat 

gründen wollte. Eine zu große Stär

kung der Provinzen schien den Ge

setzgebern des Jahres 1999 vor dem 
Hintergrund dieser historischer Erfah

rungen nicht angebracht. Angesichts 

der aktuellen Unabhängigkeitsbe

strebungen befürchtete man, dass 

die Provinzen im wahrsten Sinne zu 

Staaten im Staate würden und sich 

auf lange Sicht sogar ganz lossagen 

würden.

1 Gesetzgeberisches 
fl Machtvakuum

Hat man mit der geplanten 
Übertragung der Verwaltungskompe

tenzen und der dazugehörigen Res

sourcen an die Städte und Landkrei

se zwar einer übermächtigen Stellung 

der Provinzen vorgebeugt, stellen 

sich nun neue strategische und 

technische Probleme. Nach dem 

neuen Gesetz Nr. 22 können Städte 

und Kreise alle Aufgaben, die nicht 

explizit der Zentralregierung oder den 

Provinzen Vorbehalten sind, in eige

ner Verantwortung übernehmen, zu

sätzlich zu neun Aufgabenbereichen, 

für die sie die alleinige Verantwort
lichkeit haben: Öffentliche Arbeiten, 

Gesundheitswesen, Erziehung und 

Kultur, Industrie und Handel, Investi

tionen, Umwelt, Landwirtschaft, Ko

operativen sowie Arbeitskräfte und 

-markt. Im Hinblick auf die Position 

der Provinzen ist besonders der Pas

sus des Gesetzes Nr. 22 relevant, 

dass Städte und Kreise, die sich nicht 

in der Lage sehen, diese Funktionen 

wahrzunehmen, diese an die Provin

zen delegieren können. Was als 

Notmaßnahme zur Aufrechterhaltung 

einer geregelten Dienstleistung ge
dacht war, führt in der Praxis zu einer
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Beschreibung und Begrenzung von 

Machtbefugnissen nicht durch das 

Gesetz, sondern durch deren tat

sächliche Wahrnehmung und Aus

übung durch Regionalpolitiker. Damit 

wird nicht nur der Grundsatz der 
Rechtsgleichheit gefährdet, sondern 

einflussreiche und durchsetzungsfä

hige Lokalpolitiker erhalten damit jede 

Möglichkeit, sich zu Regionalfürsten 

aufzuschwingen.

1 Neue
p politische Kultur

Beobachter haben zurecht 

darauf hingewiesen, dass es bei der 
Regionalen Autonomie nicht nur um 

juristische und fiskalische Probleme, 
sondern auch um die Frage einer 

neuen politischen Kultur geht. Lokal

politiker waren bisher ohne eigenes 

Initiativrecht in die hierarchische Bü

rokratie eingebunden. Die neuen Ge

setze geben ihnen nun völlig neue 

Freiheiten und Machtbefugnisse. Die 

Gefahr besteht nun, dass sich Bür

germeister und Landräte mit Hilfe ih

rer alten Netzwerke zu einflussreichen 

und nur schwer kontrollierbaren 
Machtzentren entwickeln, so dass 

sich die alte Praxis der Korruption 

und Vetternwirtschaft, die man mit der 

Dezentralisierung abzuschaffen hoff

te, nun in den Regionen Platz schafft. 

Es bedarf wohl einer langsamen Be

wusstseinsänderung, dass Politik den 

Bürgern zu dienen habe, und deshalb 

Politiker in gewisser Weise Dienstleis

ter sein müssten, die sich von de
mokratisch legitimierten Gremien 

kontrollieren lassen müssten. Umge

kehrt wird es genauso nötig wie wohl 

auch langwierig sein, dass sich die 

Bevölkerung dieses Recht auf Kon

trolle aneignet.
m

Unklare und
unsichere
Finanzierung

Ein weiterer Schwachpunkt 

der Gesetzgebung ist die Identifizie

rung von Finanzierungsressourcen 

für die Verwaltungsreform und die 

Zuweisung von Einkommensquellen. 

Das Gesetz in seiner jetzigen Form 

beschränkt die Finanzierung der Re

gionen auf die herkömmlichen regio

nalen Revenuen und auf die Einkünf
te aus der Ausbeutung von Boden

schätzen und anderer Rohstoffe. Fis

kalische Quellen außer der Grund- 

und Gebäudesteuer, d.h. besonders 

die unterschiedlichen Formen der 

Unternehmensbesteuerung (Einkom

mens-, Umsatz- und Mehrwertsteuer 

etc.) werden nicht in Betracht gezo

gen. Die Konzentration auf die Roh

stofferlöse wird aber tendenziell die 

bestehenden regionalen Disparitäten 

im Lande vertiefen. Während die vier 

ohnehin wohlhabenden Provinzen 

Aceh, Riau, Ostkalimantan und Irian 

Jaya/Papua von der Regelung profi

tieren werden, da ihre Anteile an die
sen Erlösen gegenüber der bisheri

gen Regelung steigen, werden die 

rohstoffarmen Provinzen, die aber 

zum Teil über einen ertragreichen In

dustrie- bzw. Dienstleistungssektor 
verfügen, Nachteile erleiden. Der 

Entwicklungsökonom Daniel Kameo 

geht davon aus, dass bei einer Um

setzung des Gesetzes Nr. 25 minde

stens zehn Provinzen vom Bankrott 

bedroht seien, da sie jeweils bis zu 

82 Prozent ihres Haushaltes von Zu
weisungen aus Jakarta abhingen.4 

Die indonesische Zentralregierung 

selbst wird aber, wie Experten be

fürchten, auf der Basis der neuen ge

setzlichen Regelungen, ihr eigenes 

Budget nicht mehr finanzieren kön

nen, so dass es zu einem noch grö

ßeren Budgetdefizit als bisher erwar

tet kommen wird. Makrowirtschaftli
che Verwerfungen, die den gesamten 

Demokratisierungsprozess des Lan
des gefährden, wären die Folge.5

S Ausblick

Indonesien wird auf dem seit 

mehr als einem Jahr eingeschlage

nen Königsweg der Reformen nicht 

mehr umkehren können. Das Risiko, 

dass er in eine Sackgasse führt be

steht, wenn der indonesischen Regie

rung der schwierige Balanceakt nicht 

gelingt, einerseits die Hoffnungen 

und Erwartungen der Bevölkerung 

rasch zu erfüllen, andererseits den 

Dezentralisierungsprozess in einer Art 
zu gestalten, dass er nicht im Chaos 

endet und den Zusammenhalt des 

Landes wirklich gefährdet. Notwendig 

erscheint deshalb eine Verlangsa

mung des Prozesses, die aber keinen 

Zweifel an dem politischen Willen al
ler Beteiligten zur Durchführung die

ses lebenswichtigen Vorhabens auf- 
kommen lässt. Das verlangt von der

indonesischen Bevölkerung eine fast 

nicht mehr zu erwartende Geduld; es 
erfordert vor allem aber auch von den 

multilateralen Institutionen und Ge

berorganisationen nicht nur wohlfei

len Rat, sondern die Bereitschaft, bei 
der Gestaltung der Schuldensituation 

Indonesien soviel Klugheit und Zu

rückhaltung walten zu lassen, dass 

sie nicht das Kind der indonesischen 

Demokratie mit dem Bad vermeintli

cher Bonität und Schuldentilgung 
ausschütten. fÜ
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